
Sachbearbeitung, Verträge und Rechnungsstellung: 

 
VHS Minden 
Alte Kirchstr. 9 
32423 Minden 
Tel. 0571- 934190-26  Fax 0571- 934190-22 
e-Mail: wildenhain@vhs-minden.de 

 
                                

                                 Königswall 99 
                                  32423 Minden 

 
Anmeldung/Vertrag 
   
für Mittagsverpflegung an der Realschule Nord Bad Oeynhausen an den in der folgenden 
Tabelle angekreuzten Tagen: 

 
Tag(e) 
pro 
Schul- 
woche 

Schuljahresbeitrag/  
in 12 Monatsraten  
(01.08. – 31.07.) 

Schuljahresbeitrag  
in 12 Monatsraten (01.08. - 
31.07.) im Rahmen des Bildungs-
paketes  

Anzahl der 
Tage bitte  
ankreuzen 

Wochentag 
(bitte 
 angeben) 

1 150 € / 12,50 Euro pro Monat   40,08 € /   3,34 Euro pro Monat   

2 252 € / 21,00 Euro pro Monat   80,04 € /   6,67 Euro pro Monat   

3 360 € / 30,00 Euro pro Monat 120,00 € / 10.00 Euro pro Monat   

4 456 € / 38,00 Euro pro Monat 159,96 € / 13,33 Euro pro Monat  Mo, Di, Mi, Do 

 

 
Unten genannte Schülerin/unten genannter Schüler nimmt an der Mittagsverpflegung der Realschule 
Nord, Bad Oeynhausen zu den umseitigen Vertragsbedingungen teil: 
 
Name des Kindes: ________________________________  
 
Derzeitige Schulklasse: ____________      Vertragsbeginn ab 01.08.: _________________ 
                           (Datum Vertragsbeginn) 
 

Name u. Vorname des Kontoinhabers:_________________ ___________________________ 
 
Straße, Nr. / PLZ, Wohnort:_______________________________________________________ 

 
Telefon-Nummern der Eltern: ____________________________________________________ 
 

 
 

Datum, Unterschrift______________________________________________________ 
 
Mit der obigen Unterschrift ermächtige(n) ich/wir die Volkshochschule Minden widerruflich die von mir/uns zu 
entrichtenden Zahlungen monatlich im Voraus per SEPA-Lastschriftmandat (ANLAGE – bitte unbedingt 
ausgefüllt und unterschrieben beifügen) einzuziehen.  
 
Das SEPA-Lastschriftmandat ersetzt die bisherige Einzugsermächtigung. Die Beiträge werden durch die 
Stadtkasse Minden monatlich im Voraus erhoben. Sie erhalten nach Vertragsabschluss eine Rechnung mit den 
Fälligkeitsterminen. 
 
Wenn ihr Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie an, dass Sie für Kosten rechtspflichtig sind, die durch unberechtigte 
Stornierung einer Abbuchung entstehen (Rücklastschrift wegen Widerspruch). 
 

Nach der ersten Nichteinlösung erlischt das SEPA-Lastschriftmandat. Die Zahlungen sind dann 
per Dauerauftrag oder Überweisung zu leisten. 

 
 



Vertragsbedingungen 
 

§ 1 – Vertragsdauer  
 
Die Vertragsdauer ist, unabhängig vom Zeitraum der Ferien, vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des 
folgenden Jahres. Sie verlängert sich automatisch, wenn nicht bis zum 15.06. des laufenden Schuljahres zum 
Ende des Schuljahres (31.07.) gekündigt wird. 
 
 
Bei einer Anmeldung nach dem  01.08. bis zum 30.09. wird der Vertragsbeginn rückwirkend auf den 01.08. 
dieses Schuljahres datiert.  
 
Bei einer Anmeldung im laufenden Schuljahr nach dem 01.10.  wird der Vertragsbeginn auf den jeweils 01. des 
Monats datiert, in dem der Schüler erstmalig am Mittagessen teilnimmt.  
 

§ 2 – Beitragskosten 
 
Bei dem Beitrag handelt es sich um einen Jahresbeitrag für das Mittagessen und die Bereitstellung des 
Mittagessens, der in 12 gleichbleibenden Raten monatlich per Lastschriftverfahren abgebucht wird.  

 
§ 3 – Kündigungen 

 
Eine Kündigung im laufenden Schuljahr muss schriftlich bis zum 15. eines Monats bei der VHS eingehen. Die 
Kündigung wird dann zum Ende des Folgemonats wirksam. Bei allen Kündigungen, die schriftlich oder per Fax 
an die umseitige Adresse eingehen, gilt als Eingangsdatum das Datum des Poststempels bzw. des Faxeingangs. 
Bei einer persönlichen Abgabe bei den Koordinatoren der Übermittagsverpflegung gilt das Abgabedatum.  
 
Bei Umzug mit Schulwechsel oder wenn ein Schüler die Schule dauerhaft verlässt, besteht ein 
Sonderkündigungsrecht zum Ende des Monats des Eingangs der Kündigung. 
 
Ebenso besteht ein Sonderkündigungsrecht nach Bekanntgabe einer Beitragserhöhung.  
 
Bei Ausbleiben der Beitragszahlungen ist die VHS Minden berechtigt, den Vertrag für die Bereitstellung des 
Mittagessens ihrerseits zu kündigen. Die bis dahin entstanden Forderungen bleiben weiterhin bestehen. 
 
Wenn die Mittagsverpflegung an der Schule eingestellt oder von einem anderen Träger übernommen wird, 
erfolgt eine Kündigung seitens der VHS Minden zum entsprechenden Zeitpunkt. 
 
 

 
 

 
 

 


